
HINWEISE UND KENNZEICHNUNGEN  
 

I. Beim Anschluss an die öffentliche Kanalisation ist die Entwässerungssatzung der 
Stadt Ennigerloh in der jeweils gültigen Fassung zu berücksichtigen.  
 

II. Eine Grundwassernutzung im Plangebiet darf erst nach Zustimmung des Landra-
tes des Kreises Warendorf als zuständige Untere Wasser- und Abfallwirtschafts-
behörde erfolgen.  
 

III. Regenwasserbehandlung 
Aufgrund der geringen Versickerungsfähigkeit des Untergrundes ist es angeraten, 
eine Regenwasserzisterne mit einem Volumen von min. 1,5 m³ pro angefangener 
100 m² versiegelter Fläche zur Gartenbewässerung vorzusehen. Das darüber hin-
aus anfallende Niederschlagswasser ist abzuführen.  
 

IV. Für das ausgewiesene Gebiet ist gemäß Arbeitsblatt W 405 eine Löschwasser-
menge von 800 l / Min. für eine Einsatzdauer von 2 Stunden sicherzustellen. 
Zur Löschwasserentnahme sind Hydranten in Abständen von höchstens 150 m, 
gemessen von der Straßenachse. An gut sichtbaren Stellen sind Hydrantenhin-
weisschilder anzubringen.  
 

V. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. 
h. Mauerwerk, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der na-
türlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Boden-
denkmälern ist der Stadt Ennigerloh und dem Landschaftsverband Westfalen-
Lippe, Westf. Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege unverzüglich 
anzuzeigen und die Entdeckungsstätte mind. drei Werktage in unverändertem Zu-
stand zu erhalten (§§ 15 u. 16 DSchG). 

 
VI. Die Nutzung der Sonnenenergie durch Solarthermische- und Photovoltaikanlagen 

wird ausdrücklich empfohlen.  
 


